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Amtliches Jerkünbigungsökatt
_ sm iitü - «ltsdtsiri! Aurlch .

Erschaut wöchentlich 1 —S mal je nach !
Bedarf .

Bezugspreis für Einzelbezug durch die Bostoder den Verlag vierteljährlich 1 Mk, ' j

11 . Dienstag , 8 . Februar 1dl « .

Anzttgenprerl : Die einspaltige Zc «>e oder
deren Raum 15 Ptg .

Druck uud Verlag von Adolf Dupe
iu Durlach . — Fernsprecher Nr . 204.

Berichtigung
der Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme

und Bestandsrrhebung von Web- . Wirk-
und Strickwaren vom 1 . Februar 1916 .

w . Ll . 1000,11 . 15 . K .R .A .
Der H 17 Absatz 5 der Bekanntmachung IV.kl . 1000/11 . 15 . K .R .A . , der jetzt , wie folgt ,lautet :

. . . . Jeder Anfrage ist , soweit gemäß der
Uebersichtstafel bei der betreffenden Grupps
überhaupt Musterkarten zu übersenden sind,eine besondere Musterkarte (vergl . § 14) bei¬
zufügen .

wird hierdurch aufgehoben und erhält
folgende neue Fassung :
. . . . Jeder Anfrage ist für jede Stoffart
eine besondere Musterkarte beizufügen , die bei
den Handelskammern erhältlich ist : nicht zu
verwechseln mit der Meldekarte (vergl . § 14).

Berlin den 28 . Januar 1916 .
Arieg »ministerium .

I . A . : Koeth .

Bekanntmachung über die Festsetzungvon Preisen für Gemüse , Zwiebel »
und Sauerkraut .

Vom 25 Januar 1Sl6 .
Auf Grund der Verordnung des BundcsratS vom

11 . November 1915 ( Reichs - Gesetzbl. S . 752 ) wird
über die Regelung der Preise für Gemüse , Zwiebelnund Sauerkraut folgendes bestimmt :

Artikel I .
Die Nummern I und ll der Bekanntmachung vom4 . Dezember 1915 (Reichs - Gesetzbl. S . 803 ) erhalten

folgende Fassung :
I

Beim Verkaufe durch den Erzeuger oder Herstelleran den Handel dürfen folgende Preise frei ab nächster
Verladestelle ( Bahn oder Schiff ) für 50 Kilogramm
beste Ware nicht überschritten werden :

Für Weißkohl ( Weißkraut ) 4,50 Mark ,
„ Rotkohl (Blaukohl ) 6,50 „
„ Wirsingkohl ( Savoyerkobk ) 6,50 „
„ Grünkohl (Braun - oder Krauskohl ) 6,00 „
„ Kohlrüben <Steckrüben , Wruken

oder Datschen )

s ) für weiße Kohlrüben 2,50 Mark ,
bi gelbe S,50 „Für Mohrrüben (rote und gelbe Speise -
mühren , auch gelbe Rüben ge¬nannt )
») lange Speisemöhren

1 . weißfleijchige ( sogenannte
Pferdemöhren ) ' 3,00 „2 . rotfleischige Speisemöhren 5,00 „

b ) Karotten ^kurze , rotfleflchige ) 8,00 „
„ Zwiebeln 10,00 „
,, Sauerkraut ( Sauerkohl 12,00 „Diese Preise schließen die bisher handelsübliche Ver¬

packung ein . Für Frostverpackung , die über das ge-
wöhnliche Maß hinausgchr , können die Selbstkosten
berechnet werden . Bei Versendung in Säcken ist für
den Sack ein Zuschlag von 40 Pfennig für je 50 Kilo
gramm zulässig Bei Sauerkraut verstehen sich die
Preise ohne Faß ; die Fässer dürfen nur zum Selbst¬
kostenpreise berechnet und müssen , wenn Rückgabe ver¬
einbart wird , zu diesem Preise zurückgenommcn werden .

II .
Insoweit für Gemüse , Zwiebeln und Sauerkraut

gemäß 3 der Verordnung des Bundesrac « vom II .
November 1915 ( Reichs - Gesetzbl . S . 752) Höchstpreise
für die Abgabe im Kleinhandel an den Verbraucher
festgesetzt werden , dürfen sie folgende Sätze für 0,5
Kilogramm beste Ware nicht überschreiten :

Für Weißkohl ( Weißkraut ) 7 Pfennig ,
„ Rotkohl ( Blaukohl ) 11
„ Wirsingkohl (Savoyerkvhl ) 11 ,
„ Grünkohl ( Braun - oder Krauskohl ) 9 „
„ Kohlrüben ( Steckrüben , Wruken

oder Dotschen )
s) für weche Kohlrüben 4 „

. b ) „ gelbe „ 6
„ Mohrrüben (rote und gelbe Speise¬

möhren , auch gelbe Rüben ge¬
nannt )
») lange Speisemöhren

1 . weißfleischige ( sogenannte
Pferdemühren ) 5

2 . rotfleischige Speisemöhtbii 8
b) Karotten (kurze , rotfleflchige ) 1l

„ Zwiebeln 20
„ Sauerkraut ^Sauerkohl 16

Artikel II .
Diese Bestimmung tritt am 27 . Januar 1916 in Kraft
Berlin den 25 . Januar 1916.

Der Reichskanzler «
. Im Aufträge

Freiherr von Stein .

2 rr 3

V ^ L2

^ -e

L
s

— «v ^ ^ rr
^ „ L ' 2 * 8 2 " w § 2 8 ^ ^ -

E 2 - -

p n> ^

<1 2 d-
. . « v -

r » >->- » "
» SB» ,k r: vs

8

. ^
' LL '

«fl :Ld rr «^ cv * : 2r -
e -

k
kv

^ rs

3
kk -7»§ w O 3 8 r

> - -

O , -

-- LS

-iS LE

-k »r» ^ :" Z —,
>^ er« " -

^ ^ 2 ,

rv Z ^ D , A

-2 , -2 . 8 -S , Z^ 8 « S . ^ 2rr . » s -
^ — 8 . V -^ 22 rs

. _ V r_,

3 nZ

S -' » >
« o ^

S

-- O -2g: rp

2 ^ 2 ' ^ ^ ^ ^

s

!
'S . «

-̂ 3 EL » " *
ch ^ oe <v> ^

— 2 - kk W

»
2

<2^

-ki- ^
i ÄZ <r

LvL, '^
^ w - ! L -

- -

' " r -
i-

2 ^

-2,2 . 3

ff
LL

r -2 . - « '

> rr

8 Z _ .. V ^" " " - ZK ^
- - o

z L --

:

r !

- ^

- 2 3 8 ° LI

-r N

- kV "



NK,
»

L

Die Aufnahrite vorl Zöglingen in - atz
Georg - August - Maria - Biktoria -
Armenerziehungshaus in Rastatt
betreffend.

Auf Ostern l . I . werden in obiger Anstalt
15 '

Freiplätze erledigt , die sofort wieder zu
besetzen sind .

Das Erziehungshaus hat die Aufgabe , ka¬
tholische arme Mädchen aus der vormaligen
Markgrafschaft Baden - Baden zu brauchbaren
Dienstboten heranzubilden ; die Unterrichtszeit
dauert in der Regel zwei Jahre .

Die Unterrichtsgegenstände sind :
и . das Kochen , d . h . die Bereitung einfacher

Speisen «sogenannte Hausmannskost ) ;
b . das Waschen und Putzen ;
o . dos Stricken in Garn und Wolle ;
<l . das Nähen , auch mit Benützung der Näh¬

maschine ;
6 . das Kleidermachen , d . h die Anfertigung

von Kleidungsstücken zum eigenen Ge¬
brauch ;

f . das Flicken und Stopfen ;
A . das Bügeln ;
i>. die Gartenarbeit , d . h . die Bestellung

des Hausgartens ;
i . die Besorgung der Schweine und des

Geflügels ;
к . die Besorgung und Behandlung derKranken .
Außerdem wird Unterricht in der Religion

und anderen Lehrgegenständen der Fortbil¬
dungsschule erteilt .

Die Eltern und Pfleger vermögensloser ka¬

tholischer Mädchen aus den berechtigten Ge¬
meinden , welche sich für ihre Töchter oder

Pfleglinge um Aufnahme in das Erziehungs¬
haus bewerben wollen , werden aufgefordert ,
ihre bezüglichen Gesuche hinnen 3 Wochen bei
dem Armenrat des Heunarsorles einzureichen ,
welcher dieselben innerhalb weiterer 8 Tage
dem Vorgesetzten Bezirksamt vorzulegen hat .

Dabei wird bemerkt , daß die aufzunehmen¬
den Mädchen aus der Volksschule enilasfen
und in der Regel nicht über 15 Jahre alr

sein sollen ; auch müssen sie gesund und bil¬

dungsfähig sein .
Zwangszöglinge sind von der Aufnahme

grundsätzlich ausgeschlossen .

Zum Nachweis dieser Erfordernisse ist jedem
Aufnahmegesuch der vvrge schrie bene
Fragebogen vollständig und sorg¬
fältig beantwortet beizulegen .

Die Bewerberinnen haben sich in der Folge
einer vom Verwaltungsrar der Anstalt anzn -

ordnenden Vorprüfung hinsichtlich ihrer Schul¬
kenntnisse und Bildungsfähigkeit zu unterziehen .

Auch haben diejenigen , deren Aufnahme ge¬
nehmigt wird , bei ihrem Eintritt als Ver¬
gütung für die Kosten der Kleidung und des
Schuhwerks während des Aufenthalts in der
Anstalt 25 bar zu entrichten , die von den
unterstützungspflichtigen Personen oder Armen¬
verbänden aufzubringen sind .

Karlsruhe den 17 . Januar 1916 .
Großh . Verwaltungshof .

Die Regelung des Verkehrs mit Brot «
getreide und Mehl betr.

Bei den vom Gewerbeaufsichtsamt und der
Gendarmerie in den Mühlen des Amtsbezirks
vorgenommenen Nachschauen haben sich mehr¬
fache Verfehlungen gegen die bestehenden Vor¬
schriften ergeben . Insbesondere kommt es
häufig vor , daß Landwirte mehr Brotgetreide ,
als ihnen im Mahlscheine erlaubt ist , zum
Ausmahlen in eine Mühle bringen und der
Müller dasselbe annimmt und ausmahlt ,
während er nur die auf dem Mahlschein an¬
gegebene Menge vermahlen darf . Oder es
wird Brotgetreide ohne Mahlschein in die
Mühle gebracht und vom Müller angenommen .
Als Brotgetreide gilt auch Gerste , wenn sie
mit Roggen . Weizen oder Spelzkernen zu¬
sammen zu Brotmehl vermahlen werden soll .
Ihr Gewicht muß deshalb im Mahlschein auch
angegeben werden . Ferner wird sehr oft mehr
als 10 "/» vom Mahlgewicht als Auszugsmehl
und auch zu viel Kleie hergestellt , während
Roggen auf 82 und Weizen sowie Spelz
(Kernen ) auf 80 "/„ zur Herstellung von Mehl
ausgemahlen werden muß . Durch solche Zu¬
widerhandlungen machen sich sowohl die Land¬
wirte als die Müller strafbar . Es sind des¬
halb in letzter Zeit einige Strafanzeigen wegen
derartiger Gesetzwidrigkeiten bei der Großh .
Staatsanwaltschaft erstattet worden und das
Bezirksamt war genötigt , die Mühlen von
Ad . Walther in Grötzingen und Karl Stuhl -
müller in Berghausen wegen der in diesen
Betrieben vvrgekommenen Unregelmäßigkeiten
zu schließen .

Vor solchen Gesetzwidrigkeiten , die auch die
Versorgung der Bevölkerung mit Brot und
Mehl ernstlich gefährden , sei deshalb ein¬
dringlichst gewarnt , da mit aller Strenge da¬
gegen eingeschritten werden muß .

Durlach den 5 . Februar 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .
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